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Wenn das flächendeckend der Fall ist (qua Erlass) wäre in der Tat der HPR zuständig (wobei ich
nicht in den NRW Strukturen topfit bin, ich nehme das an, dass der HPR da dasselbe macht wie
hier).

Ansonsten sehe ich viele der oben genannten Punkte als hier relevant, was Mitbestimmung
angeht - der Überwachungspunkt wäre nur einer davon. Ohne das System genau zu kennen,
kann ich natürlich nicht sagen, was genau da geht, aber wenn man die mail nur in der Schule
abrufen kann und z.B. ein Adninistrator sehen kann, wann sich wer eingeloggt hat, wäre das
schon so. Als ein Beispiel.

Hier in Hessen hatten wir diverse Fälle von Kopierern mit an Namen gekoppelten Kopiercodes,
von Schlüsselanlagen, von Vertretungsmonitoren, Gegensprechanlagen uvm.
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